
 

 

 

 

 

 

 

 

Personalverrechnung | Arbeitgeberberatung 

Änderung der Lohnkontenverordnung und  

erweiterte Anforderungen an den Jahreslohnzettel (L16) ab 2026 

 

Was ist der Jahreslohnzettel (L16)? 

Nach Ablauf des Kalenderjahres müssen Arbeitgeber:innen die Lohnzettel (L16) der von ihnen 

beschäftigten Arbeitnehmer:innen an das Finanzamt übermitteln – grundsätzlich elektronisch bis 

spätestens Ende Februar des Folgejahres, falls technisch nicht möglich in Papierform bis spätestens Ende 

Jänner des Folgejahres. Die Daten für den Lohnzettel (L16) sind vom Lohnkonto zu übernehmen. 

 

Was ändert sich 2026? 

Mit dem Budgetbegleitgesetz II 337/2025 (veröffentlicht am 30.12.2025) tritt eine Änderung der 

Lohnkontenverordnung in Kraft, die für Arbeitgeber:innen eine deutlich differenziertere Erfassung 

lohnsteuerrelevanter Informationen bedeutet.  

 

Zusatzangaben auf dem Jahreslohnzettel (L16) ab dem Kalenderjahr 2026 

Folgende Zusatzangaben sind nach der Lohnkontenverordnung ab dem Kalenderjahr in das Lohnkonto 

aufzunehmen, was sich infolge auch auf die Angaben am Jahreslohnzettel (L16) auswirkt. 

▪ Sachbezüge | Detaillierte Aufschlüsselung der Bruttobezüge 

Die im Bruttobezug enthaltenen Sachbezüge sind ab 2026 gesondert auszuweisen. Dabei ist eine 

Untergliederung in Sachbezug KFZ, Sachbezug Wohnraum und sonstige Sachbezüge 

vorzunehmen. Diese Differenzierung soll dem Finanzamt eine präzisere Einordnung 

lohnsteuerpflichtiger Leistungen ermöglichen. 

Hinweis: Insoweit Geld- und Sachbezüge im Rahmen der Lohn- und Gehaltsverrechnung bereits 

getrennt aufgeführt werden, können diese Zusatzinformationen aus der laufenden Abrechnung 

entnommen werden. Wo bis 2025 noch aufsummiert abgerechnet wurde, muss auf getrennte 

Lohnarten umgestellt werden. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ Zusatzangaben zum KFZ-Sachbezug 

Zum KFZ-Sachbezug (anzusetzen bei Überlassung von Firmenfahrzeugen an Dienst-

nehmer:innen zur privaten Nutzung) sind ab 2026 zusätzliche Angaben zu machen: 

o Die Anschaffungskosten des zum 31.12. genutzten Fahrzeugs inklusive Umsatzsteuer. Der 

Wert inklusive Umsatzsteuer ist auch für jene KFZ anzugeben, die zum Vorsteuerabzug 

berechtigt sind, wie beispielsweise E-KFZ. 

o Der zur Anwendung kommende Prozentsatz laut Sachbezugswerteverordnung  

(0%, 1,5%, 2%, Durchschnittswert bei Poolfahrzeugen) 

o Geleistete Kostenersätze für das Aufladen eines firmeneigenen E-KFZ sowie die 

übernommenen Kosten für die Anschaffung einer Ladeeinrichtung (sei es durch direkten 

Kostenersatz an den/die Arbeitnehmer:in, wenn diese:r die Ladestation selbst angeschafft 

hat bzw. die Kosten für die Zurverfügungstellung einer Ladeeinrichtung durch den 

Arbeitgeber). 

 

Hinweis: Während der eigentliche wertmäßige Sachbezug für Elektrofahrzeuge (Null Euro, da 

kein Sachbezug für E-KFZ) nicht eingetragen werden muss, gelten die Zusatzangaben zum 

KFZ-Sachbezug für Elektrofahrzeuge gleichermaßen wie für Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor. 

 

▪ „Übrige Abzüge“ | Erweiterung der Angaben 

In der Kolonne „Übrige Abzüge“ müssen steuerfreie Bezugsbestandteile nun betragsmäßig 

einzeln erfasst werden. Betroffen sind unter anderem: 

o Beiträge zur Zukunftssicherung 

o Mitarbeiterkapitalbeteiligungen 

o Beteiligungen über Mitarbeiterstiftungen 

o Zuschüsse zu Carsharing 

o Abgabenfreie Essensgutscheine sind erstmals für Zeiträume ab 1.1.2026 am Jahreslohn-

zettel (L16) auszuweisen (unabhängig, ob in digitaler oder physischer Form gewährt). 

o Mitarbeiterrabatte, die im Einzelfall 20% übersteigen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMF-Information  

Fragen & Antworten zum Lohnzettel 2026 (L16 – 2026) | Auswahl 

▪ Sachbezüge Kfz: Bei E-Autos beträgt der Sachbezugswert derzeit null Euro. Ist hier Null (0) 

einzutragen? -> Nein, hier ist keine Eintragung erforderlich. 

▪ Sind hier nur Abzüge oder auch Vorteile, wie z.B. diverse Sachbezüge wie Deputate, die 

Verrechnung von Geschenken/Gutscheinen bzw. Betriebsveranstaltungen, die über die 

Freibeträge hinausgehen, anzugeben? -> Nein, nur steuerfreie Abzüge sind hier anzugeben. Die 

in der Aufgliederung der übrigen Abzüge angegebenen Beträge müssen in Summe den Betrag 

der Kennzahl 243 ergeben. 

▪ Es sind nunmehr auch Gutscheine für Mahlzeiten (§ 3 Abs. 1 Z 17 lit. b EStG 1988) 

anzugeben. Ist auch ein Wert einzutragen, wenn es eine Kantine beim Arbeitgeber gibt? -> Nein, 

freie oder verbilligte Mahlzeiten, die der Arbeitgeber an nicht in seinen Haushalt aufgenommene 

Arbeitnehmer zur Verköstigung am Arbeitsplatz freiwillig gewährt (§ 3 Abs. 1 Z 17 lit. a EStG 

1988) sind nicht anzugeben. 

▪ Wann ist der Durchschnittswert (Sachbezug Kfz) anzukreuzen? -> Dieser ist nur anzukreuzen, 

wenn Arbeitnehmer gemäß § 4 Abs. 6a der Sachbezugswerteverordnung abwechselnd 

verschiedene arbeitgebereigene Kfz verwenden (siehe LStR 2002 Rz 183 zu Poolfahrzeugen). 

▪ Wo bzw. wie gibt man den halben Kfz-Sachbezug bzw. den kilometerabhängigen "Mini-

Sachbezug" an, dafür stehen keine Felder zur Verfügung? -> Es ist keine gesonderte Angabe 

erforderlich, es ist der angewendete Prozentsatz, die Anzahl der Kalendermonate, die 

Anschaffungskosten zum 31.12. sowie der Sachbezugswert bei den Bruttobezügen "darin 

enthaltene Sachbezüge Kfz" anzugeben. 

Link zum vollständigen Fragen & Antworten Katalog des Bundesministerium für Finanzen (BMF)  

 

 

Wichtiger Hinweis, Empfehlung zur individuellen persönlichen Beratung, Haftungsausschluss: 

Diese LBG-Information hat zum Ziel, auf ausgewählte steuerliche und wirtschaftliche Änderungen 2026 textlich 

knapp gefasst hinzuweisen. Es ist weder unsere Intention, noch wäre es aufgrund der vielfältigen und komplexen 

gesetzlichen Bestimmungen seriös möglich, dass die vorliegende, allgemein gehaltene Information eine 

umfassende, sorgfältige und persönliche steuerliche und wirtschaftliche Beratung durch eine/n unserer 

fachkundigen Expert/innen für Ihre individuelle Situation ersetzt. Weder LBG noch die Autoren können daher trotz 

großer Sorgfalt eine Haftung welcher Art auch immer übernehmen. 

Stand: 11.5.2026 

https://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1018000&ida=EStG1988&gueltig=20260204&hz_id=1018000&dz_VonParagraf=3&dz_VonAbsatz=1&dz_VonZiffer=17&dz_VonLitera=b
https://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1018000&ida=EStG1988&gueltig=20260204&hz_id=1018000&dz_VonParagraf=3&dz_VonAbsatz=1&dz_VonZiffer=17&dz_VonLitera=a
https://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1018000&ida=EStG1988&gueltig=20260204&hz_id=1018000&dz_VonParagraf=3&dz_VonAbsatz=1&dz_VonZiffer=17&dz_VonLitera=a
https://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5007200&ida=Sachbezugswerteveror&gueltig=20260204&hz_id=5007200&dz_VonParagraf=4&dz_VonAbsatz=6a
https://findok.bmf.gv.at/findok/ilink?bereich=RL&id=55700&ida=LStR2002&gueltig=20260204&hz_gz=07+2501%2f4-IV%2f7%2f01&dz_VonRandzahl=183#RZ_183
https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:Standardsuche)?dokumentId=f007cff3-9120-4a3f-ba2a-c56df5da2229&segmentId=d72e400a-6b31-4cbb-9567-c241cf7aef63&indexName=findok-bmf&konsehId=a4c02fec-5a5a-433f-acb2-f8197e84c6c8&recordId=d72e400a-6b31-4cbb-9567-c241cf7aef63


Österreich
Steuerberatung - Prüfung - Wirtschaftsberatung

Weil‘s um Perspektiven geht.

	� STEUERN, SOZIALVERSICHERUNG, BETRIEBSWIRTSCHAFT
Österreichisches und internationales Steuerrecht, Betriebsprüfung, 
Rechtsmittel (BFG, VwGH), Finanzstrafverfahren, Steueroptimierung, 
Steuer-Check bei Verträgen, Jahresbudget, Finanzplan, Beratung bei  
Kauf/Verkauf, Gründung/Nachfolge, Rechtsformwahl & Umgründung.

	� BUCHHALTUNG, BILANZ, STEUERERKLÄRUNG, KALKULATION
Jahres-, Monats- und Zwischenabschlüsse, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, 
laufende Buchhaltung, Filial- und Profit-Center-Rechnung, wirtschaftlich 
aussagekräftige Monatsauswertungen, Zahlungsverkehr, Mahnwesen, 
Kalkulation, Kostenrechnung, Controlling, Financial Reporting.

	� PERSONALVERRECHNUNG, ARBEITGEBER-BERATUNG
Gehaltsverrechnung, Beratung in Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und 
Arbeitsrechtsfragen, Stundensatzkalkulation, Expatriates, HR-Reporting.

	� WIRTSCHAFTSPRÜFUNG, GUTACHTEN, BEWERTUNG
Jahresabschluss- und Sonderprüfungen, Analysen, betriebswirtschaftliche 
Gutachten, Due Diligence bei Kauf & Verkauf, Unternehmensbewertung.

	� DIGITALISIERUNG, KAUFMÄNNISCHE ORGANISATION,  
BUSINESS-SOFTWARE: BERATUNG, SCHULUNG, SUPPORT

Digitale kaufmännische Organisation: Wir beraten Sie bei der Optimierung  
des digitalen Beleg-, Zahlungs- und Rechnungswesens in Ihrem Unternehmen, 
in der täglichen Zusammenarbeit mit Ihren Kunden, Lieferanten, Banken und 
Geschäftspartnern sowie bei dem für Sie durch uns geführten Finanzwesen. 

Business-Software: Wir haben für Sie bewährte Software-Lösungen, beraten 
Sie bei der optimalen Auswahl, übernehmen die Implementierung, Schulung 
und bieten Support. BMD Business-Software: Warenwirtschaft, Fakturierung, 
Mahnwesen, Budgetierung, Kostenrechnung, Zahlungsverkehr, Controlling, 
Zeit- und Leistungserfassung, etc. LBG Business-Software: Registrierkasse, 
Warenwirtschaft, Buchhaltung, Jahresabschluss, Fakturierung.

	� GRÜNDUNG, STARTUPS, NACHFOLGE, ÜBERGABE, KAUF, VERKAUF
Vom Start an begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zum Unternehmenserfolg in 
allen Unternehmensphasen: Business-Plan, Rechtsformwahl, Kalkulation, 
Rentabilitätsrechnung, Finanzierung, Investition, steuerrechtliche und 
sozialversicherungsrechtliche Beratung, Kontakt mit Banken und Behörden 
und vieles mehr. Kauf, Verkauf, Übergabe, Nachfolge, Umgründung.

LBG

LBG - Vielfalt an Branchen, 
Rechtsformen, Unternehmensgrößen

... IM BURGENLAND

Eisenstadt, Ruster Straße 12-16, Tel (02682) 62195, eisenstadt@lbg.at
Großpetersdorf, Ungarnstraße 10, Tel (03362) 7346, grosspetersdorf@lbg.at
Mattersburg, Hauptplatz 3, Tel (02626) 62317, mattersburg@lbg.at
Neusiedl/See, Franz-Liszt-G. 25-27, Tel (02167) 2495-0, neusiedl@lbg.at
Oberpullendorf, Hauptstr. 34/2, Tel (02612) 42319, oberpullendorf@lbg.at
Oberwart, Schulgasse 17, Tel (03352) 33415, oberwart@lbg.at

... IN KÄRNTEN

Klagenfurt, Villacher Ring 11, Tel (0463) 57187, klagenfurt@lbg.at
Villach, Europastraße 8 (Technologiezentrum), Tel (04242) 27494, villach@lbg.at
Wolfsberg, Johann-Offner-Straße 28, Tel (04352) 4847, wolfsberg@lbg.at

... IN NIEDERÖSTERREICH

St. Pölten, Bräuhausg. 5/2/8, Tel (02742) 355660, st-poelten@lbg.at 
Gänserndorf, Eichamtstr. 5-7, Tel (02282) 2520, gaenserndorf@lbg.at
Gloggnitz, Wiener Straße 2, Tel (02662) 42050, gloggnitz@lbg.at
Gmünd, Schloßparkg. 6, Tel (02852) 52637, gmuend@lbg.at
Hainfeld, Badpromenade 31, Tel (02764) 77080, hainfeld@lbg.at
Hollabrunn, Amtsgasse 21, Tel (02952) 2305-0, hollabrunn@lbg.at
Horn, Josef-Kirchner-G. 5, Tel (02982) 2871-0, horn@lbg.at
Mistelbach, Franz-Josef-Straße 38, Tel (02572) 3842, mistelbach@lbg.at
Neunkirchen, Rohrbacherstr. 44, Tel (02635) 62677, neunkirchen@lbg.at
Waidhofen/Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/6, Tel (02842) 53412, waidhofen@lbg.at
Wr. Neustadt, Siegfried Theiss-Straße 9, Tel (02622) 23480, wr-neustadt@lbg.at
Wieselburg, Raiffeisenplatz 1, Tel (07416) 55200, wieselburg@lbg.at

... IN OBERÖSTERREICH

Linz, Hasnerstraße 2, Tel (0732) 655172, linz@lbg.at
Ried, Bahnhofstraße 39b, Tel (07752) 85441, ried@lbg.at
Steyr, Tomitzstraße 1a, Tel (07252) 53556-0, steyr@lbg.at
Vöcklabruck, Am Neubau 1, Tel (07672) 75555, voecklabruck@lbg.at

... IN SALZBURG

Salzburg, St.-Julien-Str. 1, Tel (0662) 876531, salzburg@lbg.at

... IN DER STEIERMARK

Graz, Brauquartier 1, Top 11, Tel (0316) 720200, graz@lbg.at 
Bruck/Mur, Wirtschaftspark 2.0, Grazer Straße 11, Tel (03862) 51055, bruck@lbg.at
Leibnitz, Dechant-Thaller-Straße 39/3, Tel (03452) 84949, leibnitz@lbg.at
Liezen, Rathausplatz 3, Tel (03612) 23720, liezen@lbg.at
Schladming, Pfarrgasse 2, Tel (03687) 22811, schladming@lbg.at

... IN TIROL

Innsbruck, Brixner Straße 1, Tel (0512) 586453, innsbruck@lbg.at

... IN WIEN

Wien-Donaustadt, Donaustadtstraße 1, Tel (01) 2030030, wien-donaustadt@lbg.at
Wien-Landstraße, Boerhaavegasse 6, Tel (01) 53105, office@lbg.at 
Wien-Margareten, Grüngasse 16, Tel (01) 589110, wien-margareten@lbg.at

KONTAKT: welcome@lbg.at - Bei uns finden Sie den Berater und die Betreuung, die 
Sie sich schon immer gewünscht haben. Fragen Sie uns. Wir bringen Sie zusammen!

LBG Österreich GmbH Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
Unternehmenssitz & Geschäftsführung, FN 75837a, HG Wien
1030 Wien, Boerhaavegasse 6, Tel: +43 1 53105

ÖSTERREICHWEIT FÜR SIE DA ...

600 Expert:innen | 35 Standorte | österreichweit. 
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